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Kleine Nachlassigkeiten — schwere Folgen

J. Hefti, BUL, 5200 Brugg

Es hort sich fast unglaubwiirdig an — aber es ist so:
im Jahre 1972 wurden in unserem Lande 4 Menschen
durch rotierende Gelenkwellen getotet. Letzten Herbst
ist wiederum ein Gelenkwellenunfall mit Todesfolge
bekannt geworden und im verflossenen Frihjahr er-
eigneten sich zwei schwere Gelenkwellenunfélle, die
aufhorchen liessen. Was war geschehen?

— Ein vierjahriger Knabe bestieg wahrend des Baum-
spritzens den Traktor. Beim Heruntersteigen geriet
er mit dem Fuss ans Kreuzgelenk. Folge: Amputa-
tion des Unterschenkels.

— Bei einer Stérungsbehebung an den Pumpenven-
tilen der Baumspritze glitschte Landwirt S. aus
und geriet mit dem Hosenbein an den Druckstift
der Gelenkwelle. Das Bein wurde so schwer ver-
letzt, dass der Unterschenkel amputiert werden
musste.

In beiden Féllen wiesen die Gelenkwellen den (b-
lichen gelben Kunststoffschutz mit Manschetten auf.
In dem einen Fall hat es aber der Lieferant der

Baumspritze unterlassen, i{iber der Zapfwelle der
Pumpe ein Schutzschild anzubringen, das die Be-
rithrung mit dem vorstehenden Druckstift des Kreuz-
gelenkes verhindert hatte. Im andern Fall ragte der
Zapfwellenstummel an einem A&lteren Traktormodell
so weit hervor (Abb. 1a), dass er, resp. ein daran an-

gestecktes Kreuzgelenk, eine stdndige Gefahr bil-

dete. Ueber dem Stummel héatte ein Schutzschild
nach Abbildung 1b vorhanden sein miissen.

Die Erfahrung lehrt, dass die Ursache der tragischen
Gelenkwellenunfélle meistens nicht bei der Gelenk-
welle schlechthin liegt, sondern bei dem mit Druck-
stift versehenen ungeschiitzten Kreuzgelenk nach
Abbildung 2. Eine Unzulanglichkeit, die man friiher
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Abb. 3

bei der Landmaschinenherstellung allzu leicht iber-
sah oder Uberging, und die in vereinzelten Fallen
auch heute noch anzutreffen ist. Sie liesse sich leicht
beseitigen, wenn beim Kauf von Zug- und Arbeits-
maschinen darauf geachtet und verlangt wiirde, dass
die Zapfwellenstummel einen Schutzschild bzw.
-topf (Abb.1b, 8, 4a, 4b und 5a) aufweisen, die das
Gelenk vor Beriihrungen schiitzen und gleichwohl
das Anstecken der Gelenkwelle nicht zu stark be-
hindern. Es zeigt sich aber, dass diese scheinbare
Bagatelle im allgemeinen auch vom Ka&ufer Uber-
gangen wird, so dass sich letzten Endes fir die For-
derung der Sicherheit verantwortliche Fachexperten
um die Kleinigkeit «Schutz der Kreuzgelenke» be-
muhen missen.

Im Gegensatz zur konstruktiven Gestaltung der
Schutzvorrichtung an der Anschlussstelle der Arbeits-
maschine &8sst sich jedoch jene am Zapfwellen-
stummel der Zugmaschine nicht so leicht anbringen,
wie dies bei oberflachlicher Betrachtung aussehen
mag. Die Schwierigkeit wird vor allem verursacht
durch das in der Héhe verlegbare Zugmaul, das bei
der Durchfiihrung von Zugarbeiten in vielen Féllen
die Entfernung des Zapfwellen-Schutzschildes notig
macht. Die Anhéangevorrichtung ibernimmt dann in
der Regel gegeniber einem darunter liegenden
Kreuzgelenk (Ladewagen, Pumpfass usw.) eine ge-
wisse Schutzfunktion. Aber wie verhalt es sich dann,
wenn bei andern Arbeitsverrichtungen, beispielsweise
bei stationdren Antrieben und der Verwendung zapf-
wellengetriebener Anbaugeréate, das beiseite gelegte
Schutzschild in der «Ecke» liegen bleibt und das
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Kreuzgelenk bar jeden Schutzes rotiert? Eine Reihe
schwerer Unfélle, verursacht durch ungeschitzte
Kreuzgelenke — man denke vor allem an Stdrungs-
behebungen durch Jugendliche oder sonstwie uner-
fahrene Hilfspersonen — liefern die Beweise dafir,
dass das liegengebliebene Schutzschild der erste
Schritt zum folgenschweren Unfallereignis war.

Das erste Gebot zur Verhiitung von Kreuzgelenk-
unfallen muss deshalb lauten:

Niemals das mit Druckstift versehene Kreuzgelenk
(Abb. 3) frei rotieren lassen. Traktorseitig muss es das
vom Verkdufer mitgelieferte Schutzschild und ma-
schinenseitig einen Schutztopf aufweisen.

Aus dieser Sicht heraus muss demnach einleuchten,
dass defekte Gelenkwellen-Schutzhiillen, insbeson-
dere auch geschlissene Schutzmanschetten, nicht
zum Dauerzustand werden durfen, sondern rasch-
moglichst ersetzt werden mussen.

Abb. 4b



Neben einer Reihe wichtiger Vorkehrungen zur Scha-
denverhiitung der Gelenkwelle (Drehzahl, Lange, Ab-
winkelung; sie sind in den Gelenkwellen-Betriebs-
anleitungen beschrieben), sind einige ebenfalls wich-
tige Massnahmen zur Verhltung vorzeitigen Ver-
schleisses der Schutzvorrichtung zu beachten.

Hier einige Tips dazu:
Kollisionen mit der Ackerschiene, den Traktorreifen
oder dem Zugmaul vermeiden.

Die Schutzrohre diirfen nicht mit der Gelenkwelle
rotieren. Sie sind deshalb mit dem Haltekettchen zu
fixieren. Es ist jedoch zu beachten, dass dieses nicht
zum Aufhéngen der Gelenkwelle bestimmt ist. Bei
diesem Verwendungszweck wére es nur geeignet,
das Schutzrohr zu beschéadigen.

Zur Halterung der Gelenkwelle wahrend des Trans-
portes oder bei abgestellten Arbeitsmaschinen mius-
sen diese eine robuste Kette zum Nachhingen
(Abb. 5a) . ..

...oder in andern Fallen (Heuerntemaschine) einen
Haltebiigel (Abb. 5b) aufweisen.

10. Februar 1975

Abb. 5a

Gesetzliche Bestimmungen liber Tierfuhrwerke und Handkarren
(auch Milchkarren) nach derzeitigem Strassenverkehrsrecht

Anmerkung der Redaktion: Der Polizeivorstand einer
Gemeinde in der Ostschweiz erkundigte sich nach
den Beleuchtungsvorschriften fir Milchkarren. Viele
Automobilisten der Gemeinde, so erkldrte er mir,
wirden sich Uber die ungeniigend beleuchteten
Milchkarren beklagen. Ich habe in meiner Antwort
erstens etwas weiter ausgeholt und zweitens die Tier-
fuhrwerke auch noch einbezogen.

Was die ungeniigende Beleuchtung der Milchkarren
anbelangt, solite sich der Betriebsleiter nun doch

einmal iiberlegen, dass nicht nur andere Strassen-
beniitzer in Gefahr sind, sondern vor allem die
eigenen Kinder oder Angesteliten.

SVG = Bundesgesetz liber den Strassenverkehr
(19.12.1958)

BAV = Vollziehungsverordnung liber Bau und
Ausriistung der Strassenfahrzeuge
(27.8.1969)

VRV = Vollziehungsverordnung uber

Strassenverkehrsregeln (13.11.1962)

337



	Kleine Nachlässigkeiten - schwere Folgen

